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S enat spräsid ent in Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die

Ho fräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und

Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache

der klagenden Partei Verein für Konsumenteninfo rmation,

Wien 6, Linke Wienzeile 18, vertreten durch Kosesnik-Wehrle

& Langer Rechtsanwälte KG in Wien, gegen die beklagte

Partei KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H., St. Pölten,

Anton- S cheiblin -Gasse l, vertreten durch Mag. Dr. Lothar

Wiltschek, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung

(Streitwert 21.500 EUR) und U rt eil sverö ffent I ichung

(Streitwert 4.500 EUR), infolge Revision der beklagten Partei

gegen das Urteil des Ob erland esg ericht s Wien als

B eru fungsg ericht vom 16. November 2 009,

GZ 30 R 23109m-14, mit dem infolge Berufung der klagenden

Partei das Urteil des Landesgerichts St. Pölten vom

9. Februar 2009, GZ 2 Cg 194108b-9, abgeändert wurde, in

nichtö ffentlicher Sitzung fo lgenden

Beschluss

gefasst:

Die R evisio n wird zurückgewiesen.
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"- Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden

Partei die mit 1.470,24 EUR (darin 245,04 EUR USt)

bestimmten Kosten der Revis io nsb eant wo rtung binnen

l4 Tagen zu ers et z en.

Begründung:

Die Beklagte bewarb im Dezember 2007 und im
Juni 2008 ihren Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen

und Hausrat mit als P o stwurfsendung en verteilten
Werbeprospekten im Format von ca 30 cm x ca 35 cm, die

fo lgende Ankündigungen enthielt en:

Fänenzierung
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Die Schriftgröße beim Hinweis auf die Kosten

betrug etwa 2 mm ( Großbuchst ab en). Einer der Kataloge stand

auch in einer auf das Format DIN A4 verkleinerten Form im

Int ernet auftritt der Beklagten zur Verfügung.

Der nach $ 14 Abs 1 UWG klagelegitimierte

Verein zur Wahrung von V erbraucherint eressen begehrte, der

Beklagten aufzutragen, es im geschäftlichen Verkehr zu

unterlassen, a) in ihrer Werbung, insbesondere in

Werbeprospekten, ihren Kunden die Finanzierung des

Kaufpreises über zinsenlose Kredite in Aussicht zn

stellen - hilfsweise b): den unrichtigen Eindruck zu erwecken,

sie biete ihren Kunden die Finanzierung des Kaufpreises über

zinsenlose Kredite an -, etwa durch die blickfangartig

hervorgehobene Ankündigung ,,0 % Zinsen", wenn die

Jetzt kaufen:
2AO9 zahlen!

O%fii.TfiFJ!,
Gültig von 23.6" bis 19,1,2008

r Z:gl. einma(iger Re(htsgeschäftsgebühr l0,g%l sowie eirer
Konto{ührr.lngsgebühr von € j.S0/tvionet. ?,9 % Bearbeitungsge_
bühr. L-äufzeit 7 Monale. Mindeeteiskeufi//eri € 3OO,-, No;in;!
Ujns.0 96 p.a/ Eifektivrins 5,02 0,6 p.s. Voröussetzur,9, Erlült.ung
de; banhüt;lichen Eonilätskriterien, lfohnsirz und deschäft;gJng
in Osterre;ch - die Ea!scheidung der Finanzierußgsgcv,,ährr_,irq 

-
obliegl derGE Money Bank.
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Inanspruchnahme des Kredits tatsächlich mit Entgelten, etwa

Bearbeitungs- und Ko nt o lührungsg ebühren und damit mit

einem Effektivzins von beispielsweise 3,9 oÄ od,er 5,02 %

verbunden ist; der Kläger begehrte ferner, ihn zvr

U rteilsverö ffent lic hung zu ermächtigen. Die Ankündigung

verstoße gegen Z 20 Anhang zum UWG, weil sie als Angebot

der Vermittlung eines unverzinsten Darlehens, somit einer

Dienstleistung zu verstehen und daher an diesem Tatbestand

zu messen sei. Als unvermeidbare Kosten nach der genannten

Bestimmung seien jedoch nur die staatlichen

Re cht sges chä ft s gebühren anzusehen, nicht hingegen die

Bearbeitungs- und Kontoführungsentgelte. Überdies sei die

Ankündigung irreführend gemäß $ 2 Abs 1 UWG. Dem

Umworbenen werde ein besonderer Preisvorteil (g 2 Abs 1 Z 4

UWG) vorgegaukelt, der aufklärende Hinweis auf die

anfallenden Bearbeitungs- und Ko nto führungsgebü hren sei in
den Prospekten kaum zt entziffern und im Online-Katalog

schlicht unleserlich. Das Versprechen einer zinsenfreisn

Kreditierung der Kaufpreisforderung sei geeignet, den

Durchs chnitt sverb raucher einerseits zum Kauf einss Produkts

und andererseits auch zur Inanspruchnahme eines Kredits zu

bewegen, wovon er bei Kenntnis der wahren Umstände

Abstand geno mmen hätt e.

Die Beklagte beantragte die Abweisung des

Klagebegehrens. Sie bewerbe die beanstandete

F inanz ierungs akt io n durchgehend in farblich untermalten

Kästchen. Der im Vergleich zu den übrigen Ankündigungen in

diesem Kästchen relativ klein gedruckte Hinweis ,,0%o Zinsen"

beziehe sich auf den Nominalzinssatz und damit auf die

reinen Kreditzinsen. Die Ankündigung ,,2009 zahlenl" sei mit

einer klar erkennbaren Fußnote versehen, die auf

weitergehende Informationen verweise. Der erklärende Text
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sei unmittelbar unterhalb der beanstandeten Außerung

abgedruckt, falle jedermann ins Auge und werde von cinem

vernünftigen und kritischen Verbraucher auch zweifellos

gelesen, weil von einem am Kauf von Möbeln samt allfälliger

Finanzierung interessierten Durchschnittsverkäufer ein

höherer Grad an Aufmerksamkeit zu erwarten sei. Aus dem

erklärenden Text ergebe sich unmis sv erst änd I ich, dass zwar

der reine Kreditzinssatz 0 %. der effektive Jahreszinssatz

j edo ch aufgrund elner Bearbeitungs- und

Rechtsgeschäftsgebühr 3,9 % bzw 5,02 % betrage. Die

vermittelte Information sei ausreichend deutlich und

rechtzeitig, sodass keine Gefahr bestehe, ein

D urchs chnitt sv erbrau cher werde durch die Werbung zu einer

geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die er sonst nicht

getroffen hätte. Die beanstandete Ankündigung bewerbe keine

Ware oder Dienstleistung als ,,gratis", ,,umsonst",

,,kostenfrer" oder ähnlich und verstoße damit auch nicht

gegen Z 20 Anhang zum UWG. In einem vorbereitenden

Schriftsatz bot die Beklagte ,,ohne Anerkennung einer

Rechtspflicht" den Abschluss eines Vergleichs an; ihr - vom

Kläger abgelehntes - Angebot umfasst e das

Unt erlas sung shauptb egehren mit d,em Zusatz ,,ohne dass

darauf ausreichend deutlich hingewiesen wird" sowie die

Veröffentlichung im Sinne des Klagebegehrens. Der Kläger

lehnte das Vergleichsangebot ab.

Das Erstqericht wies das Klagebegehren ab.

Das Berufunqsqericht änderte dieses Urteil dahin

ab, dass es dem U nterlas sung shauptb eg ehren und dem

Begehren auf Ermächtigung zut Urteilsveröffentlichung

stattgab; es sprach aus, dass der Wert des

Entscheidungsgegenstands 5.000 EUR, nicht aber 30.000 EUR

übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei, weil
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Rechtsprechung zur Frage fehle, ob die unrichtige

Beschreibung eines Produkts als ,,gratis" ,,umsonst",

,,kostenfiei" oder ähnlich auch dann nach Z 20 Anhang zum

UWG zu untersagen sei, wenn die Ankündigung einen

deutlichen Hinweis auf etwaige Zusatzkosten enthalte. Mit

der Ankündigung ,,0% Zinsen" werde ein zinsenfreies und

damit unentgeltliches Darlehen (bzw die Vermittlung eines

solchen) angeboten, somit eine Leistung, die vom weiten

Produktbegriff in Z 20 Anhang zum UWG umfasst sei. Es

werde der Eindruck der Kostenlosigkeit vermittelt. Diese

Beschreibung entspreche nicht den Tatsachen, weil der Kunde

trotz eines ' Nominalzinssatzes von O yo aufgrund der

Bearbeitungs- und Ko nto führungs g ebühren je nach Laufzett

einen Effekt iv zinssalz 3,9 oÄ bzw 5,02 % zu zahlen habe. Nur

die vom Kunden zu leistende Rechtsgeschäftsgebühr sei als

im Rahmen des Eingehens auf die Ges chä ft sprakt ik

unvermeidbar anzusehen, nicht hingegen die

Bearbeitungsgebühr und die Ko nto führung s g ebühren. Die

Ankündigung verstoße daher gegen Z 20 Anhang zum UWG.

Die Tatbestände des Anhangs zum UWG seien per se-Verbote

und führten ohne weitere Prüfschritte zur Beurteilung als

unlautere Geschäftspraktiken; .es könne daher selbst ein

deutlicher Hinweis auf etwaige Zusatzkosten die mögliche

Irreführung bei Verwendung der Begriffe,,gratis",,umsonst"

,,kostenfrei" und ähnliches nicht beseitigen. Damit erweise

sich das Vergleichsangebot der Beklagten, die sich dem

U nterl as su ng shauptb eg ehren nur mit einem einschränkenden

Zusatz unlerv,terfen habe wollen, als nicht ausreichend, um die

Wied erho lung s g efahr zu beseitigen, sodass der Kläger mit

diesem Begehren durchdringe.

Die Revision ist unzulässig. Entgegen dem - den

Obersten Gerichtshof nicht bindenden ($ 508a Abs 1
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ZPO) - Ausspruch des B eru fungsg ericht s hängt die

Entscheidung nicht von der Lösung einer erheblichen

Rechtsfrage isd $ 502 Abs I ZPO ab.

1. Nichts geändert hat die UWG-Novelle 200'7 an

der Rechtsprechung, wonach eine Ankündigung nach ihrem

Gesamteindruck zu beurteilen ist (RIS-Justiz RS0043590

IT49]). Der Gesamteindruck ist aber nicht gleichbedeutend

mit dem Gesamtinhalt der Ankündigung, da der

Gesamteindruck durch einzelne Teile der Ankündigung, die

als Blickfang besonders herausgestellt sind, bereits

entscheidend geprägt werden kann. In solchen Fällen darf

auih der blickfangartig herausgestellte Teil der Ankündigung

für sich allein nicht irreführend isd $ 2 UWG sein (vgl

RIS-Justiz RS0078542). Ein aufklärender Hinweis kann die

I rreführung s eignung nur bei ausreichender Deutlichkeit

beseitigen (RIS-Justiz RS01 1 8488).

2. Das B eru fung s gericht ist von dieser

Rechtsprechung im Ergebnis nicht abgewichen. Die

beanstandete Ankündigung vermittelt einen unrichtigen

Eindruck, weil der aufklärende Hinweis über anfallende

Gebühren im Kleinstdruck gehalten und daher nicht geeignet

ist, die durch die 0%-Zinsen-Angabe veranlasste Annahme

einer kostenlosen Finanzierung zu korrigieren.

3. Das dem Hauptbegehren entsprechende

Unterlassungsgebot orientiert sich am Kern der bescheinigten

Verletzungshandlung, die darin liegt, dass die Beklagte durch

ihre Ankündigung aus Sicht eines Durchs chn itt s v erb rauchers

eine kostenlose Finanzierung angeboten hat. Es beschreibt das

künftig gebotene Verhalten hinreichend deutlich, so dass in

einer für das Gericht und die Parteien unverw echs elb ar en

Weise feststeht, was geschuldet wird (RIS-Justiz RS01 19807).

Dass ein ausreichend deutlicher Hinweis auf die
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Kostenbelastung zu einem anderen Gesamteindruck führen

könnte, trifft zwar zu. Einen solchen Hinweis gab es hier aber

nicht. Daher konnte das Verbot in der beantragten Form

erlassen werden. Es greift ohnehin nicht ein, wenn die

Beklagte ihre Werbung in Zukunft durch eine deutliche

Information über die Kosten so gestaltet, dass für einen

Durchs chnit t sv erbraucher nicht mehr der Eindruck einer

kostenlosen Finanzierung entsteht. Ein Zusatz im Spruch, der

ausdrücklich auf diese Möglichkeit hinweist, ist nicht

erforderlich.

Das einen solchen Zu.salz enthaltende

V erg leichs angebo t der Beklagten war mit der Behauptung

verbunden, dass die konkret beanstandete Werbung ohnehin

rechtens gewesen sei und daher - wie zu ergänzen ist - nicht

unter das Verbot falle; es konnte die Wi ed erho lungsg e fahr

daher nicht beseit igen.

4. Das bekämp fte Unterlassungsgebot

sanktioniert somit eine Verletzungshandlung, die jedenfalls

unter den Tatbestand der irreführenden Geschäftspraktik ($ 2

Abs I UWG) fällt. Ob darüber hinaus der Tatbestand der Z 20

Anhang zum UWG erfüllt ist, bedarf bei dieser Sachlage

keiner weiteren P rü fung.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf g 4l Abs l,
$ 50 Abs I ZPO. Da der Kläger in seiner

Revisionsbeantwortung auf die Unzulässigkeit des

Rechtsmittels hingewiesen hat, diente sein Schriftsatz der

zw eckent sprechend en Rechtsverteidigung.

Oberster Gerichtsho f,
Wien, am 11. Mai 2010

Dr.Schenk I
Für die Richtigkeit der Ausfertigun/7,
die Leiterin der Geschäftsabteilunfi LU LAn L-


